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Antrag auf Übermittlung von Informationen gemäß § 2 des Gesetzes zur Regelung von 
Umweltinformationen in Nordrhein-Westfalen i.V. mit § 3 Bundes-UIG 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter Bezugnahme auf o.g. Gesetze bitten wir Sie um schriftliche Übermittlung von Informationen zu 
Kompensationsflächen und Ersatzgeld: 
 
Seit 2017 sind Sie nach LNatSchG § 34 gesetzlich verpflichtet, ein Kompensationsflächenverzeichnis und 

ein Ersatzgeldverzeichnis zu veröffentlichen.  

1. Wo und in welcher Form haben Sie diese Daten veröffentlicht, bzw. nutzen Sie dafür die 

bereitgestellte Plattform beim LANUV?  

2. Sind alle Daten eingearbeitet oder ist das Kataster noch im Aufbau, bzw. bis wann werden Sie 

alle Daten vollständig eingearbeitet haben? 

3. Wie stellen Sie sicher, dass der Ausgleich über Jahre Bestand hat und die Qualität der 

Maßnahme gewährleistet ist? 

4. Wie oft kontrollieren Sie die Flächen? 

5. Haben Sie auch Kompensationsflächen außerhalb Ihrer Kreis- bzw. Stadtgrenze angelegt und wie 

überprüfen Sie diese? 

Für Ihre Mühe bedanken wir uns im Voraus. 
 
Abschließend dürfen wir vorsorglich auf Ziff. 15 c.1 VerwaltungsgebührenO hinweisen, wonach bei 
Anträgen von anerkannten Naturschutzverbänden auf Erteilung von Umweltinformationen von einer 
Gebühren-erhebung abzusehen ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Rolf Behrens 
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